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Durchführung von Brauchbarkeitsprüfungen in NRW ab 2020 in Verbindung mit den 
Bestimmungen der VZPO des JGHV insbesondere beim Bringen von Wild 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Verbandsrichterinnen und Verbandsrichter, 
 
die Thematik der Bestätigung der Brauchbarkeit gem. der BPO NRW nach einer 
bestandenen HZP, bei der Einwirken bei Fehlverhalten festgestellt wurde, ist wie zugesagt 
noch einmal thematisiert worden und sowohl zwischen JGHV, JKV NRW und LJV als auch 
innerhalb des LJV-Präsidium erörtert worden. Die verschiedenen Positionen in der Sache 
wurden dabei ausgetauscht. Im Ergebnis möchte der LJV im Interesse der Hundeführer und 
Prüfungsveranstalter die Anerkennung der HZP zum Nachweis der Brauchbarkeit 
aufrechterhalten. Grundsätzlich wird der LJV aber nicht davon abweichen, zum Nachweis 
der Brauchbarkeit gem. BPO NRW am selbstständigen Bringen, wie es in der BPO NRW 
gefordert wird, festzuhalten. 
 
Die BPO NRW ist wie die Gebrauchshundeprüfungen des JGHV eine Leistungsprüfung, die 
die Leistungsfähigkeit der Jagdgebrauchshunde für die jagdliche Praxis bestätigt. Für die 
Ausübung der waidgerechten und tierschutzkonformen Jagd ist das selbständige Bringen 
von Wild zwingend erforderlich und somit unerlässlich. 
 

In Verbindung mit einer bestandenen HZP gem. der aktuellen VZPO gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, jeweils ergänzt um die Zusatzfächer gem. BPO NRW, die jagdliche 
Brauchbarkeit zu erlangen. 
 
 
a.) Ein Hund besteht die HZP und beim Ankreuzverfahren auf Formblatt 5 wurde bei Art des 
Bringens bei allen Wildarten: Einwirken bei Fehlverhalten NEIN angekreuzt. So hat der 
Hund die Bedingungen gem. BPO erbracht und kann dann in den Zusatzfächern gem. BPO 
NRW zur Erlangung der Brauchbarkeit wie bisher geprüft werden. 
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b.) Ein Hund besteht die HZP und beim Ankreuzverfahren auf Formblatt 5 wurde bei Art des 
Bringens bei den Wildarten: „ Hase oder Kanin“ und /oder „Federwild“: Einwirken bei 
Fehlverhalten JA angekreuzt. So muss dann der Hund im Rahmen der Prüfung der 
Zusatzfächer gem. BPO NRW ergänzt um dieses Fach/diese Fächer geprüft werden (in dem 
jeweiligen Fach eine neue Schleppe mit selbständigem Bringen). 
 
 
c.) Ein Hund besteht die HZP und beim Ankreuzverfahren auf Formblatt 5 wurde bei Art des 
Bringens bei der Wildart „Ente“: Einwirken bei Fehlverhalten JA angekreuzt. So muss dann 
der Hund im Rahmen der Prüfung der Zusatzfächer gem. BPO NRW ergänzt um die 
Wasserarbeitsfächer „Schussfestigkeit“ und „Verlorensuchen im deckungsreichen Gewässer“ 
geprüft werden. 

Sofern aus dem Formblatt 5 (z. B. durch den Eintrag einer Bemerkung) hervorgeht, in 
welchem Fache der Wasserarbeit eingewirkt wurde, ist es ausreichend nur dieses Fach 
nachzuprüfen. Die bestandene Prüfung des Faches „Stöbern mit Ente im deckungsreichen 
Gewässer“ gilt als erbracht im Sinne der BPO NRW und wird kein weiteres Mal geprüft. 
 
Die Durchführung von Zusatzprüfungen kann im Anschluss oder im Rahmen der jeweiligen 
anerkannten Prüfung erfolgen. Dies kann auch im Rahmen einer Brauchbarkeitsprüfung 
geschehen. Dies kann auch im Rahmen einer anderen anerkannten Prüfung erfolgen. Dem 
Veranstalter bieten sich somit eine Vielzahl von Möglichkeiten, die erforderlichen 
Zusatzprüfungen zur Erlangung der Brauchbarkeit durchzuführen. Es ist nicht gefordert, 
diese am selben Tag einer anerkannten Prüfung (z.B. HZP) durchzuführen. 
 
Wenn die gezeigte Bringleistung auf der HZP nicht erwarten lässt, dass im Anschluss der 
jeweiligen anerkannten Prüfung (z.B. HZP) bei der erneuten Prüfung am selben Tag eine 
korrekte Bringleistung, ohne Einwirken bei Fehlverhalten im Bringen, zu erwarten ist, 
empfiehlt es sich, den Hund im Interesse der Jagd und des Jagdgebrauchshundewesens zu 
einem späteren Zeitpunkt, nach erfolgter Ausbildungskorrektur, auf einer separaten 
Zusatzprüfung erneut zu prüfen. 
 
Der Veranstalter entscheidet nach sachlichen, fachlichen und organisatorischen Gründen, in 
welchem Umfang, wie, wo und wann er Zusatzprüfungen zur Erlangung der Brauchbarkeit 
durchführt.   
 
Die vorgenannten Regelungen basieren auf dem praktizierten und mit dem JGHV 
abgestimmten Verfahren von 2000 bis 2006, als es ebenfalls ungleiche Bestimmungen beim 
Bringen in den Prüfungsordnungen gab sowie auf den 2018 abgestimmten und praktizierten 
Regelungen. 
 
Bitte informieren Sie Ihre Verbandsrichter im Rahmen Ihrer Richtersitzungen auf den 
Prüfungen, leiten ihnen ggfs. dieses Schreiben per E-Mail oder beim Versand Ihrer 
Einladungen zu den Prüfungen zu. 
 
Mit den vorgenannten Regelungen wird den Hundeführern durch ergänzende Nachprüfung 
ermöglicht, die jagdliche Brauchbarkeit in NRW für das Arbeitsgebiet „Nachsuche auf 
Niederwild“ für ihren Hund zu erlangen, auch wenn bei einer bestandenen HZP kein 
selbständiges Bringen festgestellt wurde. Gleichzeitig wird den Regularien des JGHV 
Rechnung getragen, nach denen ein Hund nur einmal erfolgreich im Fach „Stöbern mit Ente 
im deckungsreichen Gewässer“ geprüft werden darf. 
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Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei den anstehenden Prüfungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

           
Berthold Antpöhler      Sven Kappert 
zuständig f. d. Jagdgebrauchshundwesen   LO f. d. Jagdgebrauchshundwesen 
im LJV-Präsidium  

 
 
 
 
 
 
 

 


